
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/11/11 98/04/0034
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1998

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §16 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/01/23 90/02/0163 4

Stammrechtssatz

Die Ersatzfreiheitsstrafe ist nach den Strafzumessungsregeln des § 19 VStG zu berechnen (Hinweis E 22.9.1955,

1093/55, VwSlg 3825 A/1955).
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